Online-Petition im Landtag NRW vom 7.5.2007
Petition an den Landtag NRW - „Initiative für Vielfalt in der Schulkinderbetreuung“

Sehr geehrte Damen und Herren!

Mein Name ist Almut Rosebrock. Ich bin Mutter zweier Kinder im Alter von bald 6 und 8 Jahren. Ich engagiere mich im Bereich der Ganztagsschule, bzw. der Betreuung der Kinder nach dem Unterricht.
Bei uns im Ort wird jetzt die bisher 1-gruppige OGS mit großem finanziellen Aufwand in eine 3-gruppige umgewandelt. Auch meine Tochter wird sie besuchen, da ich vormittags Verpflichtungen und so keine andere Wahl habe.
Mein Sohn war im 1. Schuljahr in der Betreuung bis 13:15 Uhr. Diese Einrichtung fand ich sehr gut - sie besteht seit 1995 an der Schule. Die Mittagsbetreuung (neben dem Angebot bis 15 bzw.16 Uhr) war gut frequentiert (Beitrag 50 Euro im Monat), da es doch viele Mütter gibt, die vormittags arbeiten. Die Kinder machten auf Wunsch der Eltern Hausaufgaben und/oder spielten bis zum Ende der 6. Stunde. Jetzt, in der 2. Klasse, bevorzugt mein Sohn, mit seinen Freunden nach Hause zu laufen und eventuell noch etwas alleine zu Hause zu bleiben. Das ist seine Entscheidung, ich finde es gut.
Die neue politische Gesetzgebung bezuschusst jetzt nur noch den Ganztag bis mindestens 15 Uhr, und das jeden Tag, nicht möglich nur für einzelne Tage, nach Bedarf.
Es gibt viele Mütter, eigentlich alle, die ich kenne, die ihr Kind nur so lange wie nötig in der Schule betreuen lassen wollen, und bei vielen besteht diese Notwendigkeit nur bis mittags. Die Kindergartenzeit bisher im Ort geht bis 14 Uhr, der Übergang zur Schule (Betreuung bis 13:15) ist da eine Umstellung, aber meistens kein Problem.
Doch infolge der Landespolitik wird die Betreuung bis mittags, die bestens lief, jetzt eingestellt; ohne Zuschüsse nicht machbar. Mütter laufen dagegen Sturm (in Gesprächen), an die richtigen Stellen auf Landesebene kommt man aber nicht heran. Daher mein Versuch mit dieser Petition. Ich hoffe, sie führt dazu, diese Entscheidung der ausschließlichen Förderung der Betreuung in Form der OGS bis 15 Uhr oder später zurückzunehmen. Die individuelle Förderung der Kinder in der Familie ist so wichtig, die Familie muss gestärkt werden; und es gibt einfach viele Mütter, denen ein gemeinsames Mittagessen mit ihren Kindern wichtig ist, die aber trotzdem vormittags einer Beschäftigung nachgehen. Sie kommen in einen extremen Gewissenskonflikt. Mal ganz davon abgesehen, dass Plätze bis 13:15 Uhr ja viel geringere Fördergelder brauchten, als die bis 15 oder 16 Uhr. Beides muss möglich sein - wo bleibt die Pluralität. Ist es der Versuch, die Verhältnisse in anderen Ländern nachzustellen, die schon seit langem Ganztagsschule haben? Dort ist aber eine ganz andere Tradition, die lässt sich in Deutschland nicht einfach "überstülpen", wie ich meine. Und auch die Betreuungsangebote freier Träger, die zeitlich flexibler arbeiten, sollten weiterhin / wieder gefördert werden.
Die Offene Ganztagsschule ist sicher eine gute Einrichtung; es muss aber auch eine Wahlmöglichkeit geben, die Kinder bis zur 6. Stunde oder zu anderen Zeiten in der Schule oder auch außerhalb betreuen zu lassen, die vom Land anerkannt und gefördert wird.

Ich bitte Sie um eine Wiederaufnahme der Diskussion zu diesem Thema und betone, dass viele Mütter in meinem Umkreis dasselbe Anliegen und diesen Gewissenskonflikt haben.

Mit freundlichen Grüßen

Almut Rosebrock
Die Antwort des Petitionsausschusses 
Die Präsidentin des Landtags NRW • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf
Landtag NRW • Platz des Landtags 1 • 40221 Düsseldorf • Telefonzentrale: (0211) 884-0

Ihre Eingabe vom 07.05.2007, eingegangen am 07.05.2007
Schulen
Sehr geehrte Frau Rosebrock,
der Petitionsausschuss hat in seiner Sitzung vom 14.08.2007 Ihr Vorbringen beraten und hierüber folgenden Beschluss gefasst:
Der Petitionsausschuss sieht wie die Landesregierung in der offenen Ganztagsschule in
erster Linie ein Bildungs- und nicht nur ein Betreuungsangebot. Dies erfordert grundsätzlich die Regelmäßigkeit der Teilnahme. Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die Stärkung des Ganztagsbewusstseins und die Vermeidung einer sogenannten
“Drehtürpädagogik“. Mit der neu geschaffenen Betreuungspauschale besteht die Möglichkeit, auch andere Betreuungsbedarfe an der offenen Ganztagsschule zu berücksichtigen. Über die konkrete Umsetzung entscheiden die SchuIträger eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der vorhandenen Bedarfe.
Insbesondere im Hinblick auf die "eigenverantwortliche Schule" sollten die Schulleitungen
auf der Grundlage der geltenden Erlasslage bei Ausnahmeregelungen vor allen Dingen pädagogische Gesichtspunkte im Blick haben. Dies schließt allerdings pragmatische und am jeweiligen Einzelfall orientierte Lösungen nicht aus.

Auskunft erteilt:
Herr Wahlenberg
Telefon:
Fax:
(0211) 884 - 2562
petitionsausschuss@landtag.nrw.de
Geschäftszeichen:
I.3/14-P-2007-06978-00
Düsseldorf,
20.08.2007

Die Bearbeitung Ihrer Petition hat längere Zeit in Anspruch genommen. Bei der großen Zahl
von Bitten und Beschwerden ließ sich die Verzögerung leider nicht vermeiden.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Veuskens

2. Petition vom 18.4.2008
Sehr geehrte Frau Howe, sehr geehrter Petitionsausschuss 

Ich war am 16.4.2008 in der Plenarsitzung des Landtags und habe mit Interesse Ihren Bericht über Ihre Arbeit gehört. 

Die Eingabe unserer Petition vom 7.5.2007 jährt sich nun demnächst; wir haben aber leider trotz intensiven Kampfes bisher keine Änderung unserer Situation erzielen können (Dokumente unserer Arbeit habe ich Ihnen regelmäßig zukommen lassen). 

Am 10.4.08 wurde unser Anliegen, in unserer Gemeinde von der Verwaltung eine differenzierte, individuelle Abfrage des Betreuungsbedarfes der Grundschulkinder durchführen zu lassen (die ja eigentlich die Grundlage für die Erstellung eines dem tatsächlichen Bedarf entsprechenden Betreuungsangebotes sein müsste!) im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde durch die CDU-Mehrheit abgelehnt. 

Dieser Entscheidung liegt zugrunde, dass die Politiker fürchten, bei Angebot einer Halbtagsbetreuung würde die Zahl der Ganztagskinder sinken (das wäre wohl auch tatsächlich der Fall, da viele Familien den Halbtag präferieren, der einfach mehr gemeinsame Zeit der Eltern mit den Schulanfängern und auch der Kinder einer Familie miteinander ermöglicht), dadurch wären die 3 Ganztagsgruppen, für die Bauzuschüsse aus dem IZBB beantragt und bezogen wurde, nicht aufrechtzuerhalten, und die Zuschüsse müssten möglicherweise zurückgezahlt werden. Das kann sich die Gemeinde nicht leisten, daher die starre Haltung unserer (legitimen) Forderung gegenüber.

Aber Halbtagsbetreuung braucht genauso Räumlichkeiten wie der Ganztag. 

Wir "bewussten Halbtagsmütter/Familien" sehen es nicht ein und wollen uns nicht darein fügen, dass es für unser berechtigtes und bewährtes Familienmodell, das ein Zusammentreffen aller Kinder einer Familie mit der (zumeist) Mutter in der Mitte des Tages am Mittagstisch zum Zentrum hat, keine Betreuungsalternative mehr (gewährleistet) geben soll, die uns daneben vormittags eine Berufstätigkeit ermöglicht. 

Wir sind durch die neue Schulgesetzgebung von der "Gnade" des Schulträgers vor Ort abhängig, dass der, trotz kaum (nur mit stiefmütterlicher Behandlung dieser sehr bewährten Betreuungsart mit Pauschalen) gewährten Förderung, neben dem Ganztag auch Halbtag anbietet.

Der Schulträger hier, die Gemeinde Wachtberg, erweist uns diese "Gnade" bisher leider nicht, obwohl die Gemeinde ständig ihre große "Familienfreundlichkeit" betont. (Herr Minister Laschet besichtigte bereits das hier in Rekordzeit aus dem Boden gestampfte Familienzentrum und hörte von der starken Betonung der hiesigen Familienfreundlichkeit durch unseren Bürgermeister Hüffel.) Wir spüren davon leider nichts.

Unser Anliegen wird durch die CDU-Mehrheit in Grund und Boden gestampft.

Dabei wollen wir doch "nur" verantwortlich für unsere Kinder da sein - und nebenbei ein wenig Freiraum vormittags für eigene Berufstätigkeit haben, der uns durch den Schulanfänger-Stundenplan nicht gegeben wird. 

Ich habe die Thematik gerade in einem Brief an Frau von der Leyen aus anderer Blickrichtung beleuchtet und sende Ihnen diesen anbei mit.

Die Entscheidung der Kommunalpolitiker erfolgt nämlich in der Hauptsache geleitet durch die Angst, die Bauzuschüsse zu verlieren.

Die "Randstundenbetreuung" (oder Halbtag, Mittagsbetreuung, 8-1 genannt) bringt einer Mutter bereits so viel - ich spreche aus Erfahrung. Mein Sohn war vor 2 Jahren in seinem 1. Schuljahr in der 8-1-Betreuung; meine Tochter, jetzt in der 1. Klasse, hat leider dieses Angebot , bedingt durch die neue Politik, nicht mehr, was sehr bedauerlich ist für sie und für mich als Mutter. Sie leidet von Anfang an stark unter der Trennung von ihren Freundinnen aus der Klasse, die fast alle in der OGS sind; aber zu unserem Familienleben passt nun mal der Ganztag nicht.

(Eine Aufspaltung OGS - Regelschüler ist deutlich zu beobachten, da auch Verabredungen durch die lange Betreuungszeit nur erschwert möglich sind, die OGS-Kinder sind eine feste "Kommune" in der Schule durch die lange zusammen verbrachte Zeit; die anderen Kinder bleiben außen vor und haben gar keine Förderung, in Richtung AG-Angebote nachmittags zum Beispiel!) 

Im vorherigen Betreuungsangebot (Träger war eine Elterninitiative, ein Förderverein, der jetzt auch die Trägerschaft der OGS hat) gab es 13:15 (6.Stunde), 15 und 16 Uhr friedlich nebeneinander, jeder bekam das von ihm gewünschte Angebot (in nur 2 Räumen; jetzt sind 3 Räume angebaut, + großzügiger Flur und Mensa!), das Kind konnte zur entsprechenden Zeit nach Hause, je nach Familienbedarf. Es kam dann in die optimal individuelle Betreuung, die ein Zu-Hause mit Mutter nun mal bietet.
Die Betreuungs-Kinder konnten, unabhängig vom jeweiligen Betreuungszeitende, die Zeit gemeinsam verbringen und erledigten zunächst die Hausaufgaben direkt nach dem Unterricht (nach der regulären Pause).

Das ist eine riesige Entlastung und Hilfe für die Eltern; mit eigentlich minimalem (finanziellen) Aufwand. Das Kind kann mittags die Schule hinter sich lassen, die Hausaufgaben sind bereits erledigt, als Eltern kontrolliert man sie noch mal. Zeit zum Spielen blieb in der Schule auch noch.

Mein Sohn hat diese Zeiten in einer anderen Gruppe als seiner Klasse (auch ältere Schüler, andere Betreuungspersonen) sehr geschätzt und ist in seiner sozialen Kompetenz dadurch merklich gewachsen; ganz davon zu schweigen, dass er die Gewohnheit, die Hausaufgaben sofort zu erledigen, auch beibehalten hat, als er gegen Ende der 1. Klasse bevorzugte, mit seinem Freund direkt nach Unterrichtsschluss nach Hause zu laufen – er konnte dann bereits die Tür selber aufschließen und war nicht mehr auf meine Anwesenheit angewiesen.

Er wäre absolut kein "Kandidat" für OGS gewesen, allein vom Wesen her; 8-1 war für ihn und unsere Familie einfach die Optimallösung! 

Die 6. Stunde als mögliches Betreuungszeitende hat zusätzlich den Vorteil, dass dann noch Schulbusse fahren und die Kinder eigenständig nach Hause gelangen können. Die Ganztagskinder müssen täglich individuell abgeholt werden, mit entsprechendem Aufwand + Belastung für Eltern und Umwelt! 

Aus Familiensicht ist es sehr bedauerlich, dass die Politik entschieden hat, diese Betreuungsart nur noch stiefmütterlich zu fördern, nicht individuell pro Kind, sondern mit Pauschale, die aber auch gerne für etwas Anderes gebraucht wird, wie bei uns für Ferienbetreuung.

Und so verhallt unser berechtigtes Anliegen.

Mütter müssen sich plagen, irgendwie in die kurzen Schulzeiten eine Berufstätigkeit zu quetschen, die doch benötigte Betreuungszeit selbst zu organisieren (großer Aufwand, kostenmäßig und organisatorisch!), oder eben auf Berufstätigkeit in der Zeit, wo Kinder (besonders bei Mehrkindfamilien ist das eine lange Zeit!) in den Schuleingangsklassen sind, verzichten.

Ist das im Sinne der Politik? 

Die negativen Folgen Ihrer Entscheidung haben in der Hauptsache die Frauen, die zumeist die Kinder betreuen, zu tragen, die in den Schulanfangsjahren der Kinder in ihrer Entfaltungsfreiheit jetzt stark eingeschränkt sind, wenn sie konsequent zu ihrer Art des Familienlebens mit gemeinsamem Mittagessen stehen und sich nicht in den Kompromiss drängen lassen (was durchaus viele schlechten Gewissens tun), das Kind doch für den Ganztag anzumelden. 

Ich möchte Sie bitten, sich mit dieser Thematik erneut auseinanderzusetzen, die viele Familien in NRW betrifft.

Mir sind Eltern in Leverkusen und Kerpen bekannt, die in der Angelegenheit ebenso kämpfen.

Durch die Überlassung der Entscheidung über die Art des Angebotes an die Kommune vor Ort wird der Kampf deutlich erschwert, muss jeweils individuell und neu erfolgen.

Das fordert sehr viel Kraft und Zeit - viele Eltern sagen gleich, das hat sowieso keinen Sinn, die Politiker interessiert unser individuelles Wohlergehen gar nicht, sie ziehen eben ihre Programme durch und geben dafür massig Geld aus (das woanders fehlt).

Die Politikverdrossenheit steigt, mit durch Erfahrungen dieser Art, erheblich! 

Ich kämpfe weiter, weil ich irgendwie die idealistische Vorstellung habe, dass Politik eigentlich im Sinne der Bürger entscheiden sollte.

Sie sollte konkret und differenziert die Familien selbst fragen, was sie eigentlich brauchen und was ihnen hilft, ihrer verantwortungsvollen und wichtigen Aufgabe der Kindererziehung gut gerecht zu werden.

Dieses wird in der derzeitigen Politik (Land wie Bund) unserer Ansicht nach unterlassen und einfach davon ausgegangen, dass alle glücklich sein müssen, wenn so viel Fremd-Betreuung wie möglich angeboten wird und so viele Mütter wie möglich gleich wieder arbeiten gehen. 

Das ist kein entscheidender Faktor für die Zufriedenheit von Familien!

Familien haben sich für Kinder entschieden (und werden dies auch weiterhin, allen Unkenrufen zum Trotz, tun), weil sie das Leben in seiner Vielfalt lieben und es weitergeben wollen. Kinder sind ein großer Reichtum! Aber sie sind auch eine große Verantwortung; Freud und Leid liegen dicht beieinander. Viele Familien in Nordrhein-Westfalen und überall wollen sich dieser Verantwortung stellen, ihre Kinder in Liebe erziehen und zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen sehen. Sie setzen sich dafür mit aller Kraft ein.

Dass es auch Familien gibt, die dem nicht so gerecht werden, ist eine traurige Tatsache, und man muss sehen, wie man diese Familien fördern und unterstützen kann, dass sie ihrer Erziehungsverantwortung wieder gerecht werden können. 

Als Schlussfolgerung aus dieser Tatsache für alle Kinder kollektive Erziehung zu fordern, wie es momentan geschieht, ist unserer Ansicht nach ein Schritt in die verkehrte Richtung. Darin stimmen wir auch mit führenden Familienrechtsorganisationen (Familiennetzwerk, "Verantwortung für Familie" (Christa Meves), Familienbund) überein, die sich für die (auch grundgesetzlich garantierte) Wahlfreiheit für die Art des Familienlebens einsetzen.

Wir leben in einer pluralen Gesellschaft, die geprägt (und reich!) ist durch die Vielfalt an unterschiedlichen Menschen (Mann-Frau, Kind-Erwachsener, Techniker-Geisteswissenschaftler, CDU-SPD-FDP-Grün, intellektuell begabt-handwerklich begabt, Familienfrau-Karrierefrau mit Kindern (und Mann)), Lebensentwürfen, usw.

Wir sollten diese Vielfalt schätzen lernen und fördern; in dem Sinne, dass an Gleichberechtigung der jeweiligen Lebensformen in ihrer eigenen Ausprägung gearbeitet werden muss.

Die Unterschiedlichkeit ist einfach da, wir können aus dem Reichtum schöpfen, den Gott uns da auch gegeben hat; und sollten dafür arbeiten, möglichst differenzierte Angebote auszuarbeiten, die jeden einzeln in seiner Lebensart fördern und möglichst wenig einengen. 

Es ist Aufgabe jedes einzelnen Bürgers, sich mit für das Gelingen dieses Gemeinwesens einzusetzen - die positiven Grundlagen und Signale dazu sollte die Politik liefern. 

Mit freundlichen Grüßen! 

Almut Rosebrock
Antwort von der Präsidentin des Landtags, vom 6.8.2008 
Der Petitionsausschuss hat Ihr Vorbringen in seiner Sitzung  vom 05.08.2008 beraten. Ich gebe Ihnen hiermit aus dem Sitzungsprotokoll den gefassten Beschluss zur Kenntnis:

Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage sieht der Petitionsausschuss keinen Anlass, seinen Beschluss vom 14.8.2007 zu ändern.  (siehe oben)
